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Roth

26. Anderung des FlächennuEungsplanes und 13. Änderung des Landschafts-
planes und Enreiterung des Bebauungsplanes,,Gewerbegebiet Rednitzhem-
bach Süd ll" mit integriertem Grünordnungsplan.
Benachrichtigung von der öffentlichkeitsbeteiligung nach $3 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB). Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange nach $4 Abs. 2 BaUGB und der Nachbargemeinden nach $ 3 Abs. 2
BauGB.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Anderung des Flächennutzungsplanes und Enueiterung des Bebauungsplanes
wird wie folgt Stellung genommen:

Bereich Landwirtschaft:
Wir venrueisen auf die Stellungnahme vom 28.01 .2020 (AZ:AELF-RH-L2.2-4612-38-2-
2). Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen keine weiteren Bedenken.

Bereich Forsten:
1. Baumfallzone

Wir begrüßen die Berücksichtigung unser Stellungnahme vom 28.01.2020 die Baum-
fallzone betreffend sowie die textlichen Ausführungen zu 7 . Baumfallzone auf Seite 19
der Begründung zum Entwurf. Wir weisen darauf hin, dass der Satz ,,Eine Baumfall-
grenze ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und daher als Empfehlung zu betrachten."
aufgrund der Berücksichtigung der Baumfallzone obsolet ist: sofern der Abstand der
geplanten GE11 (Baugrenze) zum Waldbestand eingehalten wird, bestehen aus forsþ
fachlicher Sicht keine Bedenken. Die angesprochene Waldrandgestaltung wird nicht
nur in Erwägung gezogen, sondern konkret geplant. Der Textteil sollte hier entspre-
chend angepasst werden.
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2. Waldumbaumaßnahmen
Mit den geplanten Waldumbaumaßnahmen besteht Einverständnis. Diese wurden be-
reits im Vorfeld mit dem zuständigen Revierleiter des AELF Roth, Bereich Forsten ab-
gesprochen.

Hinweis
Auf Seite 27 ,,Ausgleichsflächen aufgrund der 2. Anderung des Bebauungsplanes" er-
scheint die Flächenangabe der externen Ausgleichsflächen nicht plausibel, da bereits
6,129 ha Ausgleichsfläche (Waldumbau) auf gemeindeeigenen Flächen geplant ist.

Mit freundlichen Grüßen

Hauswirt.-Direktorin
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Gemeinde Rednitzhembach
Aktenvermerk

Sachbearbeiter:
Az.: TL /6100-6-6
Datum: L7.09.2020

Aktenvermerk

Am 05.09.2020 05.09.2020 wurde von
eine Stellungnahme zum BauleiWerfahren ,,26. Änderung des

Flächennutzungsplans und 13. Anderung des Landschaftsplans sowie 2.Änderung und
Erweiterung des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan "Gewerbegebiet Rednitzheimbach
Süd II' mit folgendem Wortlaut eingereicht:

,,Sehr geehrter Herr 

ich bin unter keinen Umständen bereit mein Grundstück mit der Flurnummer 255 der
Gemarkung Redni2hembach für das Gewerbegebiet zur Verfügung zu stellen. Denn
dadurch würde der leffie Rest der ehemaligen landwirtschaftlich geprägten Flur veiloren
gehen. Der Begrünungsplan darf keinesfalls durch die Fläche mit der Flurstücksnr. 255 der
Gemarkung Redni2hembach gehen, denn dann würde meine Fläche zerschnitten werden.
Auch die Flächen 244/2 und 245 müssen außerhalb der Planung liegen.

Deshalb beantrage ich hiermit, dass meine Flächen aus der Planung genommen werden.
Dies gilt im Besonderen für das Pflanzuorhaben quer durch mein Grundstück 255.

Ich bitte Sie mir bis zum 21.09.2020 zu bestätigen, dass meinem Antrag stattgegeben
wird,"

In einem persönlichen Gespräch am17.09.2020 um 16:00 Uhrzwischen
und Herrn Laise, wurde  mitgeteilt, dass sein Antrag nicht umgesetzt
werden kann.

Allerdings wurde zugesagt, dass die Grundstücke 255,244/2 und 245 ohne
seine Zustimmung weder zerschnitten, erschlossen, bebaut noch begründ werden.
Erschließungskosten entstehen deshalb nicht und die Grundstücke können auch weiterhin
la ndwirtschaftlich genutzt werden.

Die Darstellung der o.g. Flurnummer im Flächennutzungsplan, dient zur Darstellung der
städtebauli Entwicklung der Gemeinde und nicht den akutellen Stand der Bebauung

L7.09.2020
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Gemeinde Rednitzhembach
Rathausplatzl
91126 Rednitzhembach

Stellungnahme: 26. Anderung Flächennutzungsplan Gewerbegebiet Rednitzhembach Süd ll

Sehr geehrter Herr 

ich bin unter keinen Umständen bereit mein Grundstück mit der Flurnummer 255 der Gemarkung
Rednitzhembach fur das Gewerbegebiet zur Verfügung zu stellen. Denn dadurch würde der letzte Rest
der ehemalig landwirtschaftlich geprägten Flur verloren gehen.
Der Begrünungsplan darf keinesfalls durch die Fläche mit der Flurstücksnr. 255 der Gemarkung
Rednitzhembach gehen, denn dann würde meine Fläche zerschnitten werden.
Auch die Flächen 24412 und 245 müssen außerhalb der Planung liegen.

Deshalb beantrage ich hiermit, dass meine Flächen aus der Planung genommen werden. Dies gilt im
Besonderen für das Pflanzvorhaben quer durch mein Grundstück 255.

lch bitte Sie mir bis zum 21.O9.2O2O zu bestätigen, dass meinem Antrag stattgegeben wird

Mit freundlichen Grüßen

EINGËG

Gemeincle

09. s
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Landratsamt 91152 Roth

Gemeinde Rednitzhembach
Rathausplatz 1

91126 Rednitzhembach

0s171 81-0
091 71 81-1328
info@landratsâ mt-roth.de
www.land ratsaml-roth.de

Bêsuchc¡zelten
Mo - Fr 8,00 - 12.00 Uhr
Mo und Dl 13.00 - 16,00 Uhr
Do 13.00 - 18.00 Uhr
Verkehr¡behö¡de
Mo und Di 7.30 - 16.00 Uh¡
Do 7.30 - 18.00 Uhr
Ml und Fr 7.30 - 13.00 Uhr
Annahmôschluss Z Std. vor Dienstende

Bankvorbtndungon
Sparkasse Mlttelkâ nken-Süd
IBAN DE89 7645 0000 0430 0058 50
BIC BYLADEMlSRS

Ralffelsenbank Roth-Schwabach
|BAN DE48 7646 0015 0000 1111 12
BIC GENODEFISWR

Datum
Unser Zeichen
Auskunft erteilt

Telefon
Fax

E-Mail
Zi.Nr.

lhr Schreiben vom
lhr Geschäftszeichen

tandr¡t3imt
ßoth

08.09.2020
5'l -nb/Bbpl-38-201 9

0917't 81-1',129
0917181-971129

u29
10.08,2020
R 6102-21-15

Anlagen:

Hausansoh¡lft
Wélnbergwog 1

91 1 54 Roth

Telefon
Fax
E-Mail
Webselte

NuEen Sie dle Mögl
können Sie ggf. längere
An6pr€chparlnor/in steht

Wartezó¡tôn vermeiden und lhr/e
lhnen zu r

lolJzug der Baugesetze; vorgangs-Nr.: Bbpl-o8-2019
2. Anderung und Enreiterung Bebauungsp¡an "Gewerbegebiet Süd ll'i,, Glmeinde Rednitz-
hembach
Behördenbeteiligung gem. S 4 Abs. 2 BauGB und öffentliche Auslegung gem. g 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Dâmen und Herren,

lYm o.q. Bauleitplanverfahren hat das Landratsamt Roth zulelzt im Rahmen der Beteiligung nach S 4
Abs. I BauGB im Januar 2020 Stellung genommen. Der Entwurf wurde in der Zwischeñze¡luUerarbei-
tet. Unsere Anregungen im vorhergehenden Verfahrensschritt wurden dabei übenrviegend berücksich-
tigt.
Dem nun vorliegenden Planungsentwurf in der Fassung vom 31.01 .2020 stehen öffeniliche Belange
unseres Aufgabenbere¡ches grundsätzlich nicht entgegen.

Zu einzelnen Aspekten der Planung haben wir aber nochmals folgende Anmerkungen:

Belanqe Denkmalpfleqe:
Auf die Anregung in der ersten Stellungnahme der UDB hin, w¡rd nun unter Nr. 14.2 der Begrün-
dung zum Bebauungsplan auf das Vorgehen beim Auffinden von Bodendenkmälern hingewr=esen.
Aus denkmalfachlicher Sicht bestehen keine Einwände.

Belang,e kommunales Abfallwesen:

1. Seitens des kommunalen Abfallwesens wird nochmals auf die Anmerkungen in der Stellung-
nahme vom 15.01 .2020, insbesondere Nr, 3, hingewiesen.

wasserrechtliche Belanqe:

2. Satzung:
lm Bodengutachten wurde an manchen Bohrpunkten hochanstehendes Grundwas-

I

a

a

I

Hypoverelnsbank Rolh Postbank Nürnberg
|BAN DE16 7642 0080 0005 6091 00 |BAN DE59 7601 0085 0003 5S2S 57
BIC HWEDEMMO6s BIC PBNKDEFF

Errolchbarkelt Bahn: s 2, R 6, R 61, Haltestelle Bhf Roth, ca. 1o Gehmlnuten Bus: VGN 6Ob l-laltôst€lle Welnbôrgw€g,682 Hsltestelle Landratsâmt
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ser/Schichtenwasser angetroffen. Aus diesem Grund ist bei den Hinweisen am Ende der Sat-
zung folgender Punkt zu ergänzen:

Grundwasserschutz
Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grund- oder Schichfenuyasser aufgedeckt werden, ist eine Er-
laubnis nach Art. 15 i.V.m. Art. 70 Abs. I BayWG zur Bauwasserhaltung ertordertich.
Falls Grundwasser ansfehf, sind die Kellergescfiosse der zu errichtenden Gebäude gegen
drückendes Wasser zu sichern.
Ob das Einleiten von Drainagewasser im Rahmen der Bauwasserhaltung in die kommunalen
Kanalisationsanlagen gestattetisf, muss vorab mit der Gemeinde Rednitzhembach geklärt
werden.

3. Bodenbelastungen (Hinweise Nr. 3):

Die Zuständige Behörde hier ist das Landratsamt Roth als Bodenschutz- und Abfallrechtsbe-
hörde. Für den Text in der Klammer wird folgender Vorschlag unterbreitet:

(Landratsamt Roth, Sachgebiet Wasser-, Boden- und staatliches Abfallrecht nach fachlicher
Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg)

4. Begründung (5.13 Baugrund):
Unter 5,13 Baugrund ist folgendes zu ergänzen:

Sollte bei der Baumaßnahme Grund- oder Schichfuyasser aufgeschlossen werden, ist eine Er-
laubnis nach Att. 15 i. V. m. Art.70 Abs. 1 BayWG zur Bauwasserhaltung ertorderlich. ln die-
sem Fall sind eventuelle Kellergesc/¡osse gegen drückendes l,Vasser zu sichern und gegebe-
nenfalls a/s wasserdrbhte Wannen auszuführen. Eine Abteitung von Grund- und Schiõhtwasser
über die Kanalisation ist vorher mit der Gemeinde Rednitzhembach zu klären.

Sollte die Ableitunq in die öffentliche Kanalisation von Seiten der Gemeinde nicht qewünscht
sein:

Eíne Ableitung von Grund- und Schichfwasser über die Kanalisation ist nicht gesfaffef.

5. Begründung (5.14 Altlasten):

Wenn es sich hier um geogen bedingte Stofferhöhungen handelt, liegt keine Altlast vor. Altlas.
ten im Sinne des Bodenschutzgesetzes sind stets anthropogen hervorgerufene schädliche
Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit, Aus
diesem Grund sollte der Punkt - wie in der Satzung - als Bodenbelastungen bezeichnet wer-
den.
Die zuständige Behörde hierfür ist das Landratsamt Roth als Bodenschutz- und Abfallrechts-
behörde. Für den Text in der Klammer wird folgender Vorschlag unterbreitet:

(Landratsamt Roth, Sachgebiet Wasser-, Boden- und staatliches Abfallrecht nach fachticher
Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg)

naturschutzfachlic[e Belanoe :

Zwischenzeitlich wurde der erforderliche Umweltbericht überarbeitet und dabei die Schutzgüter
entsprechend abgearbeitet. Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis,
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dass unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und vorgezogenen artenschutz-
rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) artenschutzrechtliche Verbotstatbestände
vermieden werden. Die Maßnahmen wurden auch mit in die Satzung aufgenommen. Aus natur-
schutzfachlicher Sicht stehen dar 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans "Gewerbe-
gebiet Süd ll" der Gemeinde Rednitzhembach dann keine naturschutzfachlichen Versagungs-
gründe entgegen, wenn nachfolgende Auflagen zwingend beachtet werden.

6. Mit der vorgelegten Eingriffsbilanzierung besteht grundsätzlich Einverständnis, jedoch ist bei
den geplanten Waldumbau - Ausgleichsflächen auf den Fl.-Nrn. 229 und 230 Gemarkung
Rednitzhembach als Au,ñ¡rortuflçsfaktor m+x, 2.Q enzuqetzen und nicht 2,1.

7. Die Ausgleichsmaßnahmen für die 1. Änderung sind sofort umzusetzen, da dieser Bereich
teilweise schon bêbaut ist. Die Maßnahmen sind durch eine ökologische Baubegleitung herzu-
stellen, zu dokumentieren und bis zum Erreichen des Entwicklungsziels mit zu betreuen. Eine
dauerhafle Pflege ist sicher zu stellen. Die Dokumentation ist der uNB unaufgefordert zukom-
men zu lassen.

8. Die Herstellung der Aus$leichsflächen im Offenland für die 2- Änderung sind ebenfalls durch
eine ökologische Baubegleitung sicher zu stellen und zu dokumentieren. lm Wald ist der Um-
bau durch das AfELF zu begleiten und zu dokumentieren, Die Dokumentationen sind ebenfalls
der uNB zukommen zu lassen.

L Die vorbereitenden artenschutzrechtlichen Maßnahmen, die sogenannten CEF-Maßnahmen
sind entsprechend der vorgelegten Unterlagen sofort (spätestens bis zur nächsten Brutzeit)
umzusetzen, zu dokumentieren und zumindest über 5 Jahre durch ein Monitoring zu begleitèn
um gegebenenfalls erforderliche Anpassungen vorzunehmen. Hierüber sind Berichte anzufer-
tigen und ebenfalls der UNB unaufgefordert vorzulegen. Die Flächen sind dauerhaft als Le-
bensräume für Feldvögel zu erhalten.

10. Die Vermeidungsmaßnahmen V1 - V 4 sind zwingend zu beachten. Sollten V3 und V4 nicht in
der aufgezeigten Weise erhalten bzw. hergestellt werden können, müssen vorab die CEF-
Maßnahmen 2 und 3 umgesetzt werden.

1 1. Es sollte geprüft werden, ob der offensandige Feldranken am Südrand von Fl.-Nr. 214 nicht
erhalten werden kann. Dies könnte im erforderlichen Freiflächengestaltungsplan mit dargestellt

tr. ï:iimeidung der Anlockung von Nachtfaltern ,no 
"n¿"r"n 

Fluginsekten sind nur geschtos-
sene LED-Lampen mit einem nach unten gerichteten Lichtkegel zuzulassen. Es darf kein kalh
weißes Licht unter 540 nm und keine Farbtemperatur von mehr als 2700 Kelvin verwendet
werden.

13. Nach in Kraft treten des Bebauungsplans sind alle Ausgleichsflächen umgehend an das Lan-
desamt für Umwelt zur Erfassung im Ökoflächenkataster zu melden,

Soqstiqes:

14. Der Geltungsbereich des vorliegenden Entwurfes wird als Gewerbegebiet gem. $ I BauNVO
festgesetzt. Gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO beträgt die Tiefe der Abstandsflächen in Ge-
werbegebieten grundsätzlich 0,25 H. Werden durch eine städtebauliche Satzung Außenwände

. zugelassen, vor denen Abstandsflächen größerer oder geringerer Tiefe zugelassen werden, so
sind diese maßgeblich (Art.6 Abs. 5 Satz 3 BayBO; Ausnahme: die Geltung der Regelung des
Satzes 2 wírd in der Satzung angeordnet.).
lm Bereich des GE 10 ist eine Traufhöhe von 30 m beieinem Baugrenzenabstand von 6 m zu
den Nachbargrundstücken (N/S) zulässig. Nach Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO wäre hier eine
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Abstandsfläche von 7,50 m einzuhalten. lnsoweit wird in diesem Bereich eine verkürzte Ab-
standsfläche (0,2 H) zugelassen. ln der Begründung wird sich mit dieser Verkürzung und de:
ren Verträglichkeít mit den tangierten Schutzzielen nicht auseinandergesetzt. ln der Begrün-
dung ist sich daher mit dieser Thematik noch näher zu befassen (Abwägung).

15. Der Satzungsentwurf enthält in $ 9 Salz2 die Vorgabe, dass Werbeanlagen gesondert zu be-
antragen sind. Hiezu ist eine Rechtsgrundlage aber nicht ersichtlich. (Grundsätzlich ist die
Einreichung einer genehmigungspflichtigen Werbeanlage zusammen mit dem "Hauptantrag"
zulässig)

16. Eine Zuordnung der Teilfläche des Grundstückes FlNr. 244 der Gemarkung Ottersdorf ist
rechtlich nicht möglich, da es sich um eine Fläche im Gemeindegebiet Büchenbach handelt
und damit die Gemeinde Büchenbach auch die Planungshoheit hat. Dies ist in Sat-
zung/PlanblatVBegründung zu berücksichtigen und zu ändern.

17. Die Begründung lässt weiterhin eine abschließende Aussage zur erforderlichen lnanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Flächen (S 1 a Abs. 2 Satz2 BauGB)vermissen. Die Begründung
ist hierzu noch zu ergänzen.

18. Außerdem ergibt sich aus den Planungsunterlagen (Stand 31 .01.2020) aus unserer Sicht kei-
ne nachvollziehbare Begründung des Flächenbedarfs unter Berücksichtigung der Stellung-
nahme des Regionsbeauftragten bzw. des Beschlusses des Planungsausschusses vorn Janu-
ar bzw. Februar 202A und eine Umsetzung der darin außerdem enthaltenen Forderungen,
Hierzu ist die entsprechende fachliche Stellungnahme abzuwarten

Wir bitten Sie unsere Anmerkungen im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. Auf die in $ 4 a Abs. 3
BauGB genannten Möglichkeiten bei einer erneuten Auslegung nach Anderung des aktuellen Entwur-
fes weisen wir hin.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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Regierung von Mittetfiari ken . Poltfech 6 O8 . 91511 Ansbach

PlanungEverband
Region Nürnberg
Hauptmarkt 16

90403 Nürnberg

RA-KVB STADT NUERNBE

E:Meil: 

Telefon / Fax Eneiohbarkeit
0981 53-

1s14t 98 1514 Zi.Nr.441

Landkreis

Roth

s. Ø2/Ø3

Dafum

02.09.2020

RTEIONSBEAUFTRAGTER
fär die Region Nürnberg (7) 

__

bei der Regierung von Mittelfranken

lhr Zeichen
lhf€ Nachrioht vom
PVRN.324
11.08.2020 per E-
mail

delGemelnde

Rednitzhérnþach

Bf¡oßnîchñfi .

PostfÉlêh 0 ott, 91611 An¡bach

Fråcmrnschrlft
Pfirmenade 27, Bl 522 Anebsch

Unear Zeichen (Bittê bÊlAntwórt angeben)
lhre ArËpÊch Parînerin/l hr AnEpÞchparher

24tF(B7 832001 RH

26. Änderung dea Flächennutzungeplans und 13" Änderung des Landschaftspl¡ns sowie I
Än¿"rung uñO Erwe¡terung des Bãbatrungsplane mit Grürlordnungaplan ,,Gevvêrbegebiet Red'
niEhembãch Sl¡d tl", Gemelnde Rednikhembach, Lendlqrels Roth

An'lagen:
Alle Unterlagen j--B

Es wurde festgestellt, daås zu dem o. g. Vorhaben der Gemeinde Rednitzhembach

tr bereite mit Schreiben vom 27.O1.2020 aus regionalplanerischer Sicht Stellung genommen wur-
ãõ, Welchee in der 23. Sitzung des Planungsâusschueses vom 10.02.2020 einstimmig beschlossèn

wurde.

X in dieser wurde folgende Bewertung aus regionalplanerischer Sicht dargeleþt

,,Laut Landesentwicklungsprogramm (LEP) 3:1 (G) solldie'Ausweísung von Bauflächen an e¡ncr
nachhattigen Siedtungsentwicktung unter besonderer Bertlcksichtigung des demagraphischen Wu,l'

dels und seiner Folgen aqsgerichtetwerden. Gemliß LEP 3.2 (Q sind ip den Síedlungsgehieten die
vorhandenen Pçtenziale der lnnanentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen..lnsgesamt si1d rund I
ha unbebaute gewerbtiche Bauflächen bereits ¡m FNP dargestellt. lm .Begründungstext zur FltlP:
.Anderung lS. 3 Ð wird áusgef(thtt; dass von den im Rahman der 21. Anderung ausgewiesenen ge'
werbtichei Baufl¿chan nÃ¡ OrnA bereiß verplant srnd. Dres rsf entsprechend in den Unterlagen
nachzuweisen (Verbindlíche Kaufanfragen von IJntemehmen, Nachweís Ronkreter Erweiterunllswün'
sçhe oñsansässrþer lJr¡ternehmen usw.). Zudemisf srbñ vor dem Hinteryrund derdarüber hinaus
noch z:u( ii,tUgúrg stehenden gewerbiicnen.Bauflâchen (frete Flächen im FNP) angesrchfs LEP 3.1

und 3.2 aueh m¡t dem Gesamtflàchenpotenzlal und -bedarf an gewerhllchen Bauflächen auseinan-
derzuseizen. lnsgesamt wären ìm FltiP (rechtswirkserne und geplante gewerhllche Bauflächen) kúnf'

DlenBtgâbËude
PromEntde 27
wêítÉfâ Gêbåufttelle
F Flüg€lbâu
Th Thúrmerfiaur

Woltêfe E¡lenstg€båude
Blschof-Meiaer-Str. 2Ä
lurni?¡traû€ 2g .

MontgelasplsE 1

0sE1 õ3.0
OSE1 s3'.?oê und 53-rl5ê
po:bielle@reg-mfr- bay€rn.dG

öffenu¡che verl$hrcmlttel
BuâhelteÍÊ€llen gchlo€eplatr
oder Bahnhof der Stådt- und
Rêgionalllnlen'

Telofon
totqlax
E-Mall
tm.nrêt
lmpt 

^,wvt.reglerung.mittelfrenken.bÉyqfn.d€



Ø3/ Ø3/ 2Ø2ø LLt 14 ø91" l" 23L 53ø6 RÊ-KUB STADT NUERNEE s. ø3/83

tig über 20 ha an fteien gewarbtichen Bauftächen im.F[rtP darye_stellt, Fllls lnnenentwicklungspoten'

ziate rtichtzurVertüjuni stehen sollten,lsf dres zu belegen (z B. itþer.fusweñungsergebnt'ss.e Y.o!
untemehmens- øzri. e¡óentgmeñefngung€n, die die kun- und míttelfristige Nicht'Verfügbarkeit be-

tegen usw.).
lm sudlichen Bereich werden Blolopstrukturen sowie kteinteitig das Aandsct aftsschutzgebiet RH-02

"s¿ø"lrrr umim;nx¡sches Becken östlich der Schwèibischen Rezat und RedniE mit Vorland der

Mitileten Frankenalb* tangieft. Laut Regionatplan de¡ Region Ntlrnbery ßP 7) 7-1-3-5 (Z) sollen die
.bestehettden Landschaftlscltutzgebiele innerhalb der Region tangfristig in ihrem Bestand gesichert

*¿ørir. p¡esøerüglich isf erne e-nge Ahstimmung mit den naturschutzfachlichen Stellen unabdìngbar-

G¡eiciàs gm nezAþích derforstwi¡lschafrlichen Fachstellen fUr den berühfteh Bannwald. Ggf. ware

zusätzlich das Ziel i.q.¿,1 einschlägig, wanach die Flã:chensubstanz des Watdes ím Verdichfungs-

raim irnAten warden soí, .sorøed i¡e nicht ohnehin,durch Bannwaldverordnung gestbherf tlst

tm südtichen Bereích des planvorhabenswerden Bíotapstrukturen üherplant- DiesbeAítglich ist eine

enge Absti m m u ng mît .den n atursch utzfachlich en Stellen eÊorderl ich

Aus regionalplanerischer Sichtwird abschlíeßend.empfollen, nur dann zuzusiimmen, falls

- in deñ ptaiunterlagen ein entsprechender schlüssiger Bedafisnachweis sowiâ ein Qeleg für die laut
planunterlagen øeräits verplanten Ftächen im FNP ãrgíânzt wird oder, fal/s dtês der Fall sein'sollte,

kun- mittelírisþ nicht zui'VerfUgung stehende Flëchen ím FNP herausgenammen wérden,

- sîch dîe insgeéamt dargastellten géwerblichen Bauflãchen am nachvallzìehbar ermittelten Gesantt-

be.darf, der zu'belegen ist, onentieren sowie
- Aussagen zu den"insgesamt vorhandenen lnnenentwícktungspotelzíalen.konkretisiart werden, und
- bezugíich der uberptãntert Eiotopstrukturen sowþ des tangierten \anlyltaftgs.chulzgø.bigls ,!n1..!n
berUhñen Watdflächen eine enge Abstimmung mit den naturs,chutzfachlichen bzw, forstwittschaftli-
chen Stellen ertoþL n

É in den nun vorliêgenden Planunterlagen wurden lediglich ainige allgemeine'Aussagen zur.Nicht-

Virfugoarreil der Gesãmtinnenentwicklungspotenziale sowie zum Bedarf grgfnzt. Weder wurde die

fehbnìe Verfügharkeit der lnnenentwicklungspoteneiale, wie gefordeft, belegt (Z.B': Auswertungser-
gebnisse von Linternehmens- bzw Eigent{tmerbefragungen, die die kuz- und mittelkistige Nicht-

üerfUgOarkeit sämticher Bestandsfläclhen belegen), noch wurue- ei¡9 detaillierte echlüssige B.ttg9j't'

nung ães Gesamtbedarfs dargelegt. Auch wurden ggf. dauerhafr nicht zui Verfägung stehende Flä-

cheñ nicht aus dem FNp zurüikgénommen. Somit wurden die Forderungen des Planungsau-sschus-.

ses vom ß.02.2020 nicht umgeéetzt. Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt von einem Zielverstoß gegen

das Ziel3.2 des LËP auszugehen. Diesbezüglích wird auf $ l-4 BauGB hingewiesen, wonach Bau-

leitplânungen den Zielen dei Raumordnung anzupessen sind, was aktuell nicht gegeben ist. Zudem

wird auf die Auslegungshilfe ,,Anforderungen an die Prüfung d.es Bedarfs ne_uer Sigllungsllf,c|e¡ !ür
Wohnen und GevõrUã ¡m Ra'nmen einer landesplaneriechen Überprtlfung, Stand Ð7.01'202V, Seite 3

verwieson, wonach wegen unterschiedlicherVerfügbar- oder Nutzbarkeit Flächen zum Planungszeit-

punkt gegebenenfalls nicht in vollem Umfang ale Bauflächen zur Verfirgung stehen können' "Díes'Xann 
tñ begrUndeten Fällen von den Landesptanungsbehorden anhand van Angaben zur Verfügban

keit oder Ñutzbarkeit herücksichtigt werden. lJm den dargelegten Ertodemîssen der Raumordnung
gerecht zu werden, kann d¡e .fenÈnde VerfUaþArXeit nurbert¡cksíclï.tlgt wgdEn. ryen!. die Gemeinde
"eine 

straleq¡e zur A@ potenzÌ4e und die Eraeþnlsse.der Ums-etzuna dleser
Sfrat in den Planunterlagen keine Aussagen'
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2. Anderung und Enreiterung des Bebauungsplanes
,,Gewerbegeb¡et Rednitzhembach St¡d ll"
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB und der Nachbargemeinden nach g 2 Abs. 2 BauGB
lhr Schreiben vom 10.08.2020 AZ: R 6102-21-15

Sehr geehrte
sehr geehrte Damen und Herren,

zu den o.g. beiden Bauleitplanverfahren haben wir im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung
am 22.01.2020 eine Stellungnahme abgegeben, die wir wie folgt ergänzen:

Kom pensationsmaßnahmen

ln der 2. Änderung des o.g. Bebauungsplans sind Kompensationsmaßnahmen vorgesehen,
die mit der jeweiligen Flurstücksbezeichnung angegeben sind. Da unsere G|S-Auskunft nicht
über die Gemeindegrenzen hinaus dargestellt wird, ist für uns die Lage der Flächen und da-
mit die Betroffenheit der Stadt Schwabach insbesondere an der Stadtgrenze nicht eindeutig
beurteilbar. Wir regen für künftige Planverfahren an, die Kompensationsflächen in einem
U bersichtsplan darzustellen.

Vor diesem Hintergrund wird von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt
Schwabach um Abstimmung gebeten, sollten sich Kompensationsflächen in der Nähe der
Stadtgrenze befinden, um Konflikte mit dem Schwabacher Naturschutz(2.8. bei Pflanzung
eines Waldes neben ginem Feldlerchen-Biotop) zu vermeiden.

,'/
ßen
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26. Anderung des..Flächennutzungsplanes und 13. Anderung des Land-
schaftsplanes 2. Anderung und Erwe¡terung des Bebauungsplanes,,Gewerbe-
geb¡et Rednitzhembach Süd ll" mit integriertem Grünordnungsplan

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Vorgängen wird folgende Stellungnahme abgegeben:

1. Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist durch die Gemeindewerke Rednitzhembach
GmbH gesichert.

2019 wurde die Erlaubnis zur Förderung von Grundwasser aus den
Brunnen I bis V mit einer maximalen Entnahmemenge von 430.000 cbm pro
Jahr genehmigt. Die Bewilligung wurde bis zum 31.12.2038 erteilt.

lm Extremsommer 2018 betrug der Verbrauch gemäß Jahresbericht 398.000
m3la.

Mit der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes; 13. Änderung des Land-
schaftsplanes; 2. Änderung und Enueiterung des Bebauungsplanes,,Gewer-
begebiet Rednitzhembach Süd ll" besteht im Hinblick auf die Wasserversor-
gung Einverständnis.

,r,
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2. Altlasten

lm Gewerbegebiet wurden in den letzten Jahren hohe Cadmiumwerte im Boden
nachgewiesen.

Die hohen Messwerte lagen uneinheitlich in unterschiedlichen Bodentiefen vor.
Ein Nachweis der Herkunft oder etwaiger geogener Entstehung konnte bisher nicht
zweifelsfrei erbracht werden.

Die Venuertung/Entsorgung von Boden aus dem Gewerbegebiet ll hatte deshalb in
der Vergangenheit zu hohen Kosten geführt.

Da eine erhebliche Überschreitung der Prüfwerte der Bundesbodenschutzverordnung
vorlag, empfehlen wir für dieses Teilgebiet eine Kennzeichnung der Flächen im Sinne
desBauGB$9Abs.5Nr.3.

Grundsätzlich wird empfohlen, den Anfall und die Entsorgung von Bodenaushub so
gering wie möglich zu halten. Das künftige Höhenniveau könnte hierbei eine ent-
scheidende Rolle spielen.

Wir empfehlen, rechtzeitig vor neuen Baumaßnahmen ein Konzept im Rahmen des
Bebauungsplanes erstellen zu lassen, um den einzelnen Bauwerbern gangbare Ent-
sorgungswege aufzeigen zu können. Hilfreich ist es, ein Fachbüro mit Erfahrung so-
wohlzu geogenen Hintergrundbelastungen als auch zur praktikablen Umsetzung der
Bodenschutzgesetze bei zu ziehen.

3. Wasserbau

Unsere Anmerkungen und Forderung aus der Stellungnahme vom 10J2.2019 wur-
den in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen. Weitere Vorgaben sind
nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Fachbereichsleiter




